
  

 

 

 

GZ.: BMI-VA2200/0109-III/3/2017 
 

 

Wien, am 30. Juni 2017  
 

Herrn 

Andreas Czák  

  

per E-Mail an:  
a.czak.ee4xe3aezm@foi.fragdenstaat.at  

 
 

Andreas Bachofner 

BMI - III/3 (Abteilung III/3) 

Minoritenplatz 9 , 1010 Wien 

Tel.: +43 (01) 531263220 

Pers. E-Mail: Andreas.Bachofner@bmi.gv.at 

Org.-E-Mail: BMI-III-3@bmi.gv.at 

WWW.BMI.GV.AT 

DVR: 0000051 

Antwortschreiben bitte unter Anführung der GZ an 

die Org.-E-Mail-Adresse.  

 
    
Betreff:  Auskunftsersuchen gemäß §§ 2 und 3 AuskunftspflichtG betreffend Anzahl 

der in den letzten 10 Jahren untersagten Versammlungen, weil sie so kurzfris-
tig angemeldet worden sind und somit eine Betreuung durch Polizeikräfte 
nicht möglich gewesen wäre. 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Czák! 

 

 

Das Bundesministerium für Inneres bestätigt den Erhalt Ihrer E-Mail-Anfrage vom 17. Mai 

2017 und teilt dazu mit, dass die verspätete Anzeige einer Versammlung allein laut ständiger 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs keinen Untersagungsgrund darstellt. Schon 

aus diesem Grund werden keine entsprechenden Statistiken geführt. 

 

 

 

Für den Bundesminister: 

 

Dr. Rudolf Platzer 

 

 

elektronisch gefertigt 
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